
Lohnsteueranmeldung

Anschrift

keine Lohnsteuer 
einzubehalten und abzuführen

Hinweis:
Die Verpflichtung der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers, die Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen sowie den Dienstgeberbeitrag zum
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und den Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag termingerecht zu entrichten, wird durch die Einbringung der
Lohnsteueranmeldung nicht berührt.

Datum und Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

L 27, Seite 1, Version vom 10.06.2008L 27 Bundesministerium für Finanzen
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An das Finanzamt

Eingangsvermerk des Finanzamtes

Steuernummer Team

für den Kalendermonat Jahr

Vor- und Familienname (Firma) der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers

Einzubehaltende Lohnsteuer

Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag

Summe
Für den oben bezeichneten Zeitraum war

kein Dienstgeberbeitrag 
zu entrichten

kein Zuschlag zum Dienstgeber-
beitrag zu entrichten

weil

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist
bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung

Nur vom Finanzamt auszufüllen!

1. Allgemeinveranlagung, Betriebsveranlagung:
 Anmeldung überprüft.
 Es waren abzuführen bzw. zu entrichten:  L , DB , DZ ,

 Bearbeiterin/Bearbeiter
 Datum, Handzeichen

 Genehmigung
 Datum, Unterschrift

2. Abgabensicherung:
 2.1  Es wurde(n) entrichtet: L , DB , DZ ,

 Nachbelastung: L , DB , DZ ,

 Bearbeiterin/
 Bearbeiter 

 Datum, Unterschrift
3. Allgemeinveranlagung, Betriebsveranlagung:
 Zum Akt.

12 45 47


